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            Zu diesem Almanach
            

         

         Es ist historisch belegt, dass Juden in der Diaspora eine geringere Kriminalitätsrate
            aufweisen als die Durchschnittsbevölkerung der Länder, in denen sie leben. Erklärt
            wird das vor allem mit engen Familienbindungen, höheren Bildungsstandards, geringerem
            Alkoholkonsum und gegenseitiger Hilfsbereitschaft. Dass man sich für die Verbrecher
            in den eigenen Reihen besonders schämte, hat mit dem antisemitischen Klischee vom
            kriminellen Juden im Allgemeinen und dem jüdischen Sexualverbrecher im Besonderen
            zu tun. In dem Eröffnungsbeitrag erklärt Michael Wuliger am Beispiel der beiden Fälle
            Bernard Madoff und Harvey Weinstein, warum man sich in der Diaspora mit schwarzen
            Schafen in den eigenen Reihen so schwertut.
         

         Mit der Frage nach dem angemessenen Strafmaß hat man sich im Judentum aber schon lange
            beschäftigt, das jüdische Rechtssystem blickt immerhin auf eine Geschichte von mehr
            als 3000 Jahren zurück. Schimon Staszewski gibt einen Einblick in diese uralte Strafgerichtsbarkeit
            in Tora und Talmud.  
         

         Der amerikanische Autor Harry Kemelman verfasste vor gut fünfzig Jahren sehr erfolgreiche
            Krimis und schuf dabei den Rabbiner als Ermittlerfigur. Auf seinen Spuren wandelt
            der deutschsprachige Krimiautor Alfred Bodenheimer, dessen Schauplätze in der heutigen
            Schweiz liegen. In seinem Essay legt er dar, warum der Rabbiner aus seiner Sicht eine
            idealtypische Kommissarfigur abgibt: Er fühlt sich von einem Kriminalfall herausgefordert,
            da er diesen als Symptom einer ethisch aus den Fugen geratenen Gesellschaft wahrnimmt
            ebenso wie als ein epistemologisches Rätsel.
         

         In Ländern, in denen Juden diskriminiert und verfolgt wurden, unterschieden sich ihre
            Vergehen zudem von jenen der dominierenden Mehrheitsgesellschaft. So griff eine Gruppe
            jüdischer amerikanischer Gangster in den 1930ern antisemitische Banden handgreiflich
            an, um die eigene Gemeinschaft zu schützen. In seinem Beitrag geht Robert Rockaway
            auf das Dilemma der jüdischen Gemeinden in den Vereinigten Staaten ein. Man schämte
            sich für diese Männer und fühlte sich zugleich von ihnen beschützt. Nach 1945 gab
            es europäische Varianten dieser »Kosher Nostra«. Shoah-Überlebende, die alles verloren
            hatten, fühlten sich den Behörden, in denen sie ehemalige Nazis vermuten mussten,
            kaum verbunden. Sie wollten Geld verdienen, handelten auf dem Schwarzmarkt, dachten
            an die Zukunft ihrer Kinder. Über dieses Nachkriegsmilieu, das sich bevorzugt in Kaffeehäusern
            traf, schreibt Daniela Segenreich am Beispiel von Wien.
         

         Je mehr sich Juden emanzipierten und am öffentlichen Leben teilhaben durften, desto
            mehr passten sie sich aber auch in der Art ihrer Gesetzesbrüche an. So sind Gefängnisinsassen
            in Israel heute vor allem Juden, was wiederum als ein Beweis der Normalisierung ihrer
            kollektiven Existenz gilt. Israel werde erst ein Staat wie jeder andere sein, formulierte
            es einst der hebräische Nationaldichter Chaim Bialik, wenn es dort Prostituierte und
            Diebe gebe. Zuvor, in der britischen Mandatszeit, verfügte Palästina aber bereits
            über ein eigenes Jugendstrafrecht. Tammy Razi erläutert, wie die britische Regierung
            unmittelbar nach der Besetzung [Palästinas] 1919 erkannt hatte, dass mit jugendlichen
            Gesetzesbrechern auf besondere Weise umzugehen war. Unterstützt und vielleicht erst
            ermöglicht wurde das Engagement der britischen Regierung im Umgang mit jugendlichen
            Straftätern durch die enge Zusammenarbeit mit jüdischen Amtsträgern in Palästina. Die Befürchtungen der Kolonialmacht und ihr Bestreben, die Einheimischen
            zu zivilisieren, stießen bei den europäischen Juden, die sich seit Beginn des 20. Jahrhunderts
            in Palästina niedergelassen hatten, auf ähnliche Sorgen und Wünsche. Zum zionistischen
            Projekt gehörte es, die nationale Identität ethnisch und kulturell zu den neuen Nachbarn
            abzugrenzen. Diese Abgrenzung verkörperte sich hauptsächlich im Hinblick auf die Juden
            orientalischer Abstammung. Sie wurden als Menschen dargestellt, die überwacht und
            gerettet werden mussten.
         

         Für den israelischen Autor Dror Mishani liegt in dieser Entwicklung auch mit ein Grund,
            warum es bis heute nur wenige hebräische Kriminalromane gibt. Weil die moderne Literatur
            lange Zeit integraler Bestandteil des zionistischen Projekts war, sollte sie sich
            von den populären Formen des Schreibens absetzen. Zudem eigneten sich Polizisten im
            Land, die oftmals orientalischer Herkunft waren, nicht gut als Heldenfiguren. Mishani
            hat mittlerweile allerdings großen Erfolg mit seinem Kommissar aus Holon, Avraham
            Avraham.
         

         Selbstverständlich hat die MeToo-Debatte auch in Israel Diskussionen über den Umgang
            mit Übergriffigkeit und sexueller Belästigung ausgelöst. Ein entsprechendes Gesetz
            wurde bereits 1998 verabschiedet und nahm somit eine Vorreiterrolle in der westlichen
            Welt ein. Die Knesset machte sich damals die feministische Rechtsauffassung von Orit
            Kamir zu eigen, die hier in ihrem Beitrag zum einen über die stetige Fortentwicklung
            der israelischen Öffentlichkeit im Hinblick auf relevante Diskurse schreibt, zum anderen
            aber auch vor Taktiken des Shaming warnt, die ihrer Ansicht nach ebenjene Fortschritte
            zu unterminieren drohen.
         

         Krimis verhandeln Recht und Gerechtigkeit. Sie diskutieren die Ordnung der Gesellschaft
            – Verletzungen der Ordnung und ihre Wiederherstellung. Was lässt sich über die gegenwärtige deutsche Gesellschaft erfahren, wenn Juden im »Tatort« zu Verdächtigen erklärt
            werden? Dieser Frage geht Daniel Wildmann in seinem Beitrag über die Episode »Der
            Schächter« nach. Er kommt zur Schlussfolgerung, dass der Film nicht nur versucht,
            kritisch mit Vorstellungen über Juden und mit Antisemitismus umzugehen; sondern dass
            in ihm selbst Antisemitismus umgeht.
         

         Selten haben Morde an Juden zu ihrer Zeit so viel Interesse hervorgerufen wie im Fall
            des »Raubmords am Lech« 1862, als der Goldschmied Ludwig Eliezer Bach brutal von einem
            Bauernjungen umgebracht wurde. Letzterer hatte seine Tat antisemitisch gerechtfertigt,
            in der Hoffnung auf Strafmilderung. Dem Opfer ist heute ein Goldschmiedebrunnen im
            Herzen der Stadt Augsburg gewidmet, wenn auch ohne Namen. Über diesen Kriminalfall,
            dessen Echo bis in die heutige Zeit hineinreicht, schreibt Yehuda David Shenef. Charakteristisch
            in den gängigen antisemitischen Stereotypen war zu dieser Zeit die Verbindung von
            Geld und Sexualität. Sie fand ihren Niederschlag in dem »Geldjuden« und der Jüdin
            als der »sexuellen Frau« und »Hure«. In ihrem Beitrag erläutert Karin Stögner, wie
            unterschiedliche Formen des Judenhasses immer wieder mit sexistischen Momenten operierten.
         

         Als ein blinder Fleck in der Geschichtsschreibung galt lange Zeit das Schicksal junger
            Jüdinnen aus Osteuropa, die Ende des 19. Jahrhunderts versuchten, ihr Schicksal in
            die eigenen Hände zu nehmen, sich prostituierten und im Mädchenhandel landeten. Am
            Beispiel Raquel Libermans erzählt Irene Stratenwerth von den verschlungenen Wegen
            dieser Frauen.
         

         Das Erscheinen von Takis Würgers Roman Stella Anfang 2019 beschäftigte die deutschen Feuilletons über mehrere Wochen. Kritisiert
            wurde der leichtfertige Umgang mit der tragischen Lebensgeschichte der Berliner Jüdin Stella Kübler Isaaksohn (geb. Goldschlag),
            die selbst von den Nationalsozialisten verfolgt, andere Juden an die Gestapo verriet,
            in dem vergeblichen Versuch, ihre Eltern vor der Deportation nach Auschwitz-Birkenau
            zu retten. In ihrem Beitrag setzt sich Laura Jokusch mit den Gründen für die allgemeine
            Faszination hinsichtlich der »schönen blonden, angeblich sadistischen, skrupellosen
            und machthungrigen jungen Frau« auseinander.
         

         Dieser Almanach, der dem Thema Sex and Crime gewidmet ist, beschäftigt sich aber nicht nur mit Vergehen und Verbrechen. Er versucht
            auch Antworten zu geben auf die Frage, ob das Judentum die Sexualität befreit oder
            unterdrückt, wobei man bereits bei der hebräischen Bibel, dem Gründungsdokument der
            jüdischen Kultur, ansetzen muss. Das führt aber nicht unbedingt zu einheitlichen Ansichten.
            In seinem Essay legt David Biale dar, welchen widersprüchlichen Leseweisen die Bibel
            in dieser Hinsicht ausgesetzt ist.
         

         Eine gängige Prämisse auf dem Gebiet der Jüdischen Studien besagt, dass das Judentum
            der Sexualität positiv gegenüberstehe, betont Ronit Irshai in ihrem anschließenden
            Beitrag. Dieser widmet sich den »brennenden Themen«, die das jüdische Religionsgesetz
            und die jüdische Theologie heute verstärkt beschäftigen: Sexualität, Homosexualität
            und Transgenderismus. Bis Mitte der 1980er Jahre war die Frage »nicht-heteronormativer«
            Geschlechtsidentitäten im jüdischen Schrifttum kaum aufgegriffen worden.
         

         Stellung zum diesem Thema bezieht anschließend auch der Rabbiner Andrew Steiman. Die
            Erziehung zum mündigen Bürger sollte aus seiner Sicht eine mündige Sexualität für
            alle bewirken. Allerdings kann das nicht erreicht werden, wenn Fragen sexueller Vielfalt
            im Mittelpunkt stehen. Vielmehr soll eine sexuelle Ordnung vermittelt werden, damit
            jedem Kind bewusst wird, dass es Rechte hat und zu Recht von der Gesellschaft Schutz
            erwarten und einfordern darf.
         

         Weil Sex in der jüdischen Religion nie eine Sünde war, sagt Ruth Westheimer, hat sie
            immer frei darüber gesprochen. Im Gespräch mit Gerhard Haase-Hindenberg erzählt die
            1928 in Deutschland geborene, weltbekannte Ratgeberin von ihrem Zugang samt aller
            Rechte und Pflichten, die dazu gehören. Um einen ebenfalls aus Deutschland stammenden
            Juden geht es im darauffolgenden Beitrag. Rainer Herrn schreibt über das Leben und
            Werk von Magnus Hirschfeld, Pionier der Sexualwissenschaft.
         

         Ende der 1970er Jahre hat eine synchronisierte Filmreihe aus Israel zur Aufklärung
            vieler deutscher Jugendlicher beigetragen. Eis am Stiel zeigte freizügige Sexszenen und hatte großen Erfolg. Von den Kritikern, falls überhaupt
            wahrgenommen, wurde die Serie als schlechte Mutation des israelischen Kinos abgetan.
            In ihrem Essay »Extreme Gemeinschaftlichkeit« zeigt Naomi Rolef, dass die Reihe vor
            allem viel über die Epoche ihrer Entstehung aussagt.
         

         Ähnliches könnte man auch über die Stalag-Fiktion im jungen israelischen Staat behaupten.
            Es handelte sich um eine Schundliteraturgattung mit sadistischen Inhalten, die Sex,
            Gewalt und Nazismus verquickten. Oded Heilbronner analysiert die Funktion dieser populären
            Groschenhefte, die letztlich die seinerzeit herrschende Unsicherheit im Umgang mit
            Nazismus und dem Deutschland nach 1945 widerspiegelten.
         

         Gisela Dachs

         Jerusalem/Tel Aviv

      

   
      
         
            Michael Wuliger
            

            Schande fur di Gojim
            

         

         Als der New Yorker jüdische Anlageberater Bernard Madoff am 11. Dezember 2008 verhaftet
            wurde, weil er seine Kunden um die Rekordsumme von 65 Milliarden Dollar betrogen hatte,
            war der erste Reflex unter Amerikas Juden Sorge. Man könnte auch sagen Angst. »Bernard
            Madoff ist das, was die Antisemiten sich vom Nikolaus gewünscht haben«, fasste Bradley
            Burston in der israelischen Zeitung Ha'aretz die Stimmung zusammen. Und Abraham Foxman, damals Chef der Anti-Defamation League,
            nannte die Affäre einen »idealtypischen Fall für Judenhasser«.
         

         Ähnlich die Reaktionen im Oktober 2017, als bekannt wurde, dass Harvey Weinstein,
            einer der mächtigsten Hollywood-Produzenten, über Jahre und Jahrzehnte zahlreiche
            Frauen vergewaltigt und sexuell belästigt hatte, unter ihnen Stars wie Gwyneth Paltrow,
            Salma Hayek, Angelina Jolie und Uma Thurman. Wieder wurde von jüdischer Seite die
            potenzielle antisemitische Dimension des Falls beschworen. »Harvey Weinsteins Visage
            ist das jüdische Traumbild eines jeden Antisemiten«, kommentierte Anne Bayefsky, die
            Direktorin des Touro-Instituts für Holocauststudien auf Fox News: »Fett, hässlich
            und ungepflegt. Ganz zu schweigen von Gier, Narzissmus und ekliger Völlerei. Kein
            Hollywood-Maskenbildner hätte es besser hinbekommen können.«
         

         Schwarze Schafe sind jeder ordentlichen Familie peinlich. Lieber schmückt man sich
            mit angesehener Verwandtschaft. Auch die Hannoveraner nennen als berühmten Bürger
            ihrer Stadt eher den Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz als den Serienkiller und Kannibalen Fritz Haarmann. Im jüdischen Fall aber ist es mehr
            als bloße Besorgnis vor der Blamage, die den Umgang mit Kriminellen aus den eigenen
            Reihen so heikel macht. Fast 2000 Jahre als verfolgte Minderheit haben im kollektiven
            Bewusstsein der Diaspora einen Angstreflex hinterlassen: Um des Überlebens willen
            alles vermeiden, was dem Antisemitismus einen Vorwand liefern könnte. Und was könnte
            Judenhassern gelegener kommen als jüdische Kriminelle? Deshalb schwingt, wenn Juden
            über Figuren wie Madoff oder Weinstein sprechen, oft der Vorwurf mit, dass neben ihren
            eigentlichen Taten ihr größtes Verbrechen gewesen ist, Schmach über ihr Volk gebracht
            zu haben. »Schande fur di Gojim«, wie es auf Jiddisch heißt: eine Schande vor den
            Nichtjuden. Nicht zufällig wohl widmet Oppenheimers und Bin Girions Lexikon des Judentums von 1971 dem Stichwort »Kriminalität« gerade mal eine halbe Seite; für die Musiker
            sind es elf.
         

         Die Schande ist umso größer, wenn es sich um Taten handelt, die judenfeindlichen Stereotypen
            entsprechen. Der raffinierte jüdische Gauner und der geile jüdische Mädchenschänder
            gehören zum Grundrepertoire des Antisemitismus. »Betrug, Wucher, Bankrott, Hehlerei
            sind typisch jüdische Verbrechen. Unverhältnismäßig hoch ist der Anteil des Judentums
            an … Unzuchtsdelikten«, heißt es beispielsweise in Der Jude als Verbrecher von J. Keller und Hanns Andersen (1937). Madoff und Weinstein passen perfekt in dieses
            Zerrbild, zur Freude der Antisemiten und zur Bestürzung der Juden. Deshalb fällt deren
            Verdammungsurteil möglicherweise so viel härter aus als das über andere Verbrecher
            aus den eigenen Reihen. Die gab und gibt es zwar zuhauf, vor allem in den USA. Arnold Rothstein baute Anfang des 20. Jahrhunderts mit Wettbetrug und Alkoholschmuggel
            ein kriminelles Imperium auf; F. Scott Fitzgerald hat ihn in seinem Roman Der große Gatsby als »Meyer Wolfsheim« verewigt. Rothsteins Schüler Meyer Lansky war jahrzehntelang
            zusammen mit Lucky Luciano der Kopf der organisierten Kriminalität der USA, die praktisch ein jüdisch-sizilianisches Joint Venture war. Benjamin »Bugsy« Siegel
            verwandelte mit Mafiageld das Wüstenkaff Las Vegas in ein Zockerparadies. Doch die
            jüdisch-amerikanische Mafia der 1930er-Jahre genießt inzwischen dank Filmen wie Es war einmal in Amerika und Fernsehserien wie Boardwalk Empire so etwas wie nostalgischen Kultstatus.
         

         Möglicherweise spielt dabei mit, dass die »tough jews« der »Kosher Nostra« das Klischee
            des feigen Juden so augenfällig widerlegen. Mickey Cohen etwa, der Boss der organisierten
            Kriminalität in Los Angeles (und finanzieller Förderer von Menachem Begins Irgun),
            hatte seine Karriere als Preisboxer begonnen. Die amerikanisch-jüdischen Mafiosi des
            20. Jahrhunderts waren, wie ihre italienischen und irischen Kollegen, Gewaltverbrecher.
            Sie mordeten und raubten mit der Waffe in der Hand. Anstand kann man diesen Männern
            absprechen; Mut nicht. Und nicht zuletzt waren sie offen kriminell. Madoff und Weinstein
            dagegen handelten heimlich und hinterrücks, getarnt hinter der Fassade des angesehenen
            Zeitgenossen. Ganz wie aus dem Lehrbuch des Antisemitismus. Wobei selbst ihre bürgerlichen
            Berufe für Judenfeinde schon einen gewissen Hautgout hatten: Anlageberater der eine,
            Filmproduzent der andere – klassische Strippenzieherrollen.
         

         Paradoxerweise tauchten derartige Assoziationen nach Bekanntwerden der Fälle Madoff
            und Weinstein öffentlich jedoch kaum auf. Gibt man bei Google die Stichworte »Madoff«
            beziehungsweise »Weinstein« und »jew« ein, kommen – sieht man von der »lunatic fringe«
            der Hardcore-Judenhasser wie dem »Black Muslim«-Führer Louis Farrakhan oder dem Ku-Klux-Klan-Häuptling David Duke einmal ab – hauptsächlich jüdische Fundstellen.
            Nicht neuer Antisemitismus war offenbar die Folge der Skandale, wohl aber die Angst
            vor ihm, die in zahlreichen Wortmeldungen beschworen wurde. Am weitesten ging dabei
            Mark Oppenheimer, der in einem halb satirisch gemeinten, aber von vielen so nicht
            verstandenen Kommentar in dem angesehenen jüdischen Online-Magazin Tablet von der »spezifisch jüdischen Perversität Harvey Weinsteins« schrieb. Weinstein,
            so Oppenheimer, sei der Realität gewordene Alexander Portnoy aus Philip Roth' Roman,
            der an nichtjüdischen Frauen seine jüdischen Machtphantasien austobe: »All die Jahre,
            die er nach unerreichbaren Nichtjüdinnen gelüstete, aber zuvor noch nie die Mittel
            hatte, sie zu locken.« So denke es wahrscheinlich im Antisemiten, schob Oppenheimer
            später nach. Weil aber kein realer Judenhasser das so oder ähnlich wirklich gesagt
            hatte, war der Autor selbst – und sehr gelungen – in die Mentalität eines Antisemiten
            geschlüpft.
         

         Paranoia? Projektion? Selbsthass? In extremer Form brachte Mark Oppenheimer eine amerikanisch-jüdische
            Mentalität auf den Punkt. Nirgends auf der Welt und nie zuvor in der Geschichte sind
            Juden derart in der Mehrheitsgesellschaft angekommen wie in den USA. Amerikas Juden sind das Musterbeispiel einer gelungenen Assimilation. Doch kratzt
            man am Firnis des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Erfolges, kommen
            die Urgroßeltern zum Vorschein, die glaubten, dem Ghetto zu entkommen, es aber mit
            sich über den Atlantik brachten. »Schande fur di Gojim«, dieser unter amerikanischen
            Juden so geläufige Begriff, kommt aus dem Jiddischen, der Sprache der entrechteten
            Schtetl-Juden Polens und Russlands. Für sie war das nächste Pogrom nur eine Frage
            der Zeit. Und ihre Urenkel scheinen, allem Erfolg in der »Goldenen Medine« USA zum Trotz, unterbewusst ihre Existenz als genauso prekär zu empfinden.
         

         Nach allen Statistiken der Kriminologie sind Madoffs und Weinsteins Taten nicht spezifisch
            jüdisch. Spezifisch jüdisch ist die Angst, sie könnten von den Nichtjuden so gesehen
            werden. Genauer: Sie ist spezifisch Diaspora-jüdisch. Auch in Israel hat die Tatsache,
            dass Madoff und Weinstein Juden sind, natürlich für besonderes Interesse an ihren
            Fällen gesorgt. Die Aufmerksamkeit war allerdings vor allem voyeuristischer Natur.
            Angstbesetzt, wie in den USA, war sie nicht. Chaim Bialik, der hebräische Nationaldichter, hat lange vor der Gründung
            des Landes geschrieben, der jüdische Staat werde nur dann ein normales Gemeinwesen
            sein, wenn es dort auch jüdische Diebe und jüdische Nutten gebe. Mag vieles am zionistischen
            Projekt nicht so gelaufen sein, wie es die Gründerväter erhofft hatten: Dieser Wunsch
            ist in Erfüllung gegangen. In Israel gibt es jüdische Verbrecher, die von jüdischen
            Polizisten gefasst, von jüdischen Richtern verknackt und von jüdischen Schließern
            in jüdischen Knästen eingesperrt werden. Von »Schande fur di Gojim« spricht dabei
            niemand.
         

      

   
      
         
            Schimon Staszewksi
            

            Im Angesicht schwerwiegender Verbrechen – Jüdische Strafgerichtsbarkeit
            

         

         Das jüdische Rechtssystem kann auf eine Geschichte von mehr als 3000 Jahren zurückblicken.
            Die Fragen, die sich bei der Darstellung der Gerichtsbarkeit ergeben, sind von erstaunlicher
            Aktualität und spielen in aktuellen politischen Debatten weiterhin eine wichtige Rolle.
            Viele der heutigen Fragestellungen werden schon seit mehreren tausend Jahren diskutiert.
         

         Die Auseinandersetzung mit der Strafverfolgung von Schwerverbrechern umfasst allerdings
            nur einen kleinen Teil des jüdischen Strafrechts, da die Kompetenzen der Gerichte
            spätestens nach dem durch die römische Besatzung erzwungenen Auszug des großen Gerichtshofs,
            des Sanhedrins, aus dem Bereich des Tempelbergs bzw. nach der Zerstörung des zweiten
            Tempels im Jahre 70 n. ‌Z. stark eingeschränkt wurden und sich der Schwerpunkt der
            zu behandelnden Fälle im Laufe der Geschichte immer mehr auf Schadensersatz und Vermögensfragen
            verschob. Im Folgenden befassen wir uns schwerpunktmäßig mit der Ahndung schwerwiegender
            Verbrechen, die im Kontext von Körperverletzung, Sexualdelikten oder einem Tötungsdelikt
            stehen.
         

         Einer der bekanntesten Rechtsgrundsätze aus der Tora ist die Vorschrift »So hast Du
            zu geben Leben für Leben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß,
            Brandmal für Brandmal, Wunde für Wunde, Strieme für Strieme«. Im Gegensatz zu gängigen,
            vielfach falsch übersetzten, missverstandenen und/oder missbrauchten Auslegungen vor allem in christlichen
            Quellen interpretieren die jüdischen Rechtsgelehrten diese Textstelle nicht einfach
            als Grundlage für Vergeltung nach dem Motto: »Wie Du mir, so ich Dir« (Mischlei Schlomo
            24, 29). Nach jüdischer Auffassung gebietet dieser Grundsatz bei allen Körperverletzungen
            ausschließlich einen angemessenen Schadensersatz, dessen Höhe von Richtern festgelegt
            werden soll. Die zwingende Einschaltung eines Gerichts ist dabei ausschlaggebend,
            um eine Verhältnismäßigkeit der Strafe zu erzielen und der Praxis von Selbstjustiz
            und Blutrache Einhalt zu gebieten. Zugleich wird auch der Schutz von Sklaven geregelt:
         

         Wenn Männer miteinander raufen und dabei eine schwangere Frau treffen, sodass sie
               eine Fehlgeburt hat, ohne dass ein weiterer Schaden entsteht, dann soll der Täter
               eine Buße zahlen, die ihm der Ehemann der Frau auferlegt; er kann die Zahlung nach
               dem Urteil von Schiedsrichtern leisten. Ist weiterer Schaden entstanden, dann musst
               du geben: Leben für Leben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß,
               Brandmal für Brandmal, Wunde für Wunde, Strieme für Strieme. Wenn einer seinem Sklaven
               oder seiner Sklavin ein Auge ausschlägt, soll er ihn für das ausgeschlagene Auge freilassen.
               Wenn er seinem Sklaven oder seiner Sklavin einen Zahn ausschlägt, soll er ihn für
               den ausgeschlagenen Zahn freilassen. (Schemot 21,22-25)

         Wenn Männer in Streit geraten und einer den anderen mit einem Stein oder einer Hacke
               schlägt, so dass er zwar nicht stirbt, aber bettlägerig wird, wieder aufstehen und
               ausgehen kann an seinem Stock, so soll der, der ihn schlug, nicht bestraft werden,
               ihm aber bezahlen, was er versäumt hat, und das Arzt-Geld geben. (Schemot 21,18)

         Im Talmud als zweite grundlegende Quelle jüdischen Rechts wird dieses Gebot aus der
            Tora weiter erklärt und diskutiert. Entschädigungen werden demnach als reiner Schadensersatz,
            als Schmerzensgeld, als Heilungskosten, für den Arbeits- bzw. Verdienstausfall und
            für den Fall gezahlt, dass sich jemand wegen seiner Verletzungen nicht in der Öffentlichkeit
            zu zeigen wagt. (Mischna Traktat Bava Kama 8,1).
         

         Hillel ha Zaken, der große Gelehrte und Vorsitzende des Sanhedrin in der Zeit vor
            der Zerstörung des zweiten Tempels, legte fest, dass eine Strafe immer ausgewogen
            sein müsse und eine Versöhnung der Kontrahenten ermöglichen solle. Ziel sei es, den
            Zustand vor der Straftat wieder herzustellen. Diese Sichtweise widerspricht der wörtlichen
            Auslegung des Prinzips »Auge um Auge, Zahn um Zahn«. Außerdem wird der Geldwert einzelner
            Gliedmaßen und Organe sehr unterschiedlich bewertet. So sei zum Beispiel für einen
            Einäugigen sein zweites Auge mehr Wert als für andere Menschen mit zwei gesunden Augen
            und sein Schaden unverhältnismäßig höher. Analog gelte dies auch für alle anderen
            reinen Vergeltungsstrafen. So ist es nur konsequent, dass in der jüdischen Tradition
            der Geschädigte noch nie von einem jüdischen Gericht zu einer Verstümmlung eines Täters
            aufgefordert worden ist. Schadensersatz trat an die Stelle von Körperstrafen (Mischna
            Traktat Bava Kama 83b ff; Ketubot 38a ff). Laut Josephus Flavius wurden Körperstrafen
            wie Geißelung zu seiner Zeit nur in Ausnahmefällen vollzogen und nur wenn der Geschädigte
            die Geldbuße nicht akzeptierte (Josephus Flavius, Antiquitates Judaicae). Dass es bereits vor mehr als 2000 Jahren bei der Rechtsprechung auch um die Reintegration
            eines Straftäters in die Gesellschaft ging, macht die Regelung deutlich, dass Züchtigungen
            auf unter 40 Schläge begrenzt wurden, um die Ehre des Verurteilten zu schützen (Devarim
            25,1-3). Um das Jahr 100 n. ‌Z. wurden körperliche Strafen schließlich abgeschafft.
         

         Für die verschiedenen Kategorien von Straftaten gab es unterschiedliche Gerichtshöfe.
            Alle Gerichtsverfahren von Vergehen, die keine Todesstrafe nach sich ziehen konnten,
            wurden durch ein dreiköpfiges Gericht, dem Beit Din, verhandelt. Todesstrafen konnten
            nur durch den Kleinen Sanhedrin, bestehend aus 23 Mitgliedern, ausgesprochen werden.
            Verfahren gegen einen ganzen Stamm, den Hohepriester sowie falsche Propheten erfolgten
            ausschließlich vor dem aus 71 Richtern bestehenden Großen Sanhedrin. Zwischen diesen
            Gerichtshöfen bestanden grundlegende Unterschiede.
         

         Die Tora berichtet wiederholt über die Anwendung der Todesstrafe, vor allem als Strafe
            für einen Mord. Ihre primäre Aufgabe war es, der Blutrache entgegenzutreten und die
            Bestrafung des vorsätzlichen Mordes mit dem Tode als alleinige Aufgabe des Gerichts
            anzuerkennen. Auch die fahrlässige Tötung sollte der Blutrache entzogen werden. Dies
            geschah durch die Verbannung des Täters in eine der sechs Zufluchtsstätten. Die Verbannung
            war zeitlich limitiert und endete mit dem Tod des amtierenden Hohepriesters. Um zu
            vermeiden, dass die Verbannten für den vorzeitigen Tod des Hohepriesters beteten,
            wurden sie von dessen Familie gut versorgt.
         

         Das biblische Recht sah auch für andere Verbrechen, die die Gefahr der Destabilisierung
            der Gesellschaftsordnung in sich trugen, wie unerlaubte sexuelle Beziehungen und Handlungen,
            die Propagierung oder Praktizierung von Polytheismus, das Verfluchen von Vater und
            Mutter, falsche Prophetie, Entheiligung des Schabbats, Opferung der eigenen Kinder
            an fremde Götter und andere Vergehen, die Todesstrafe vor. Diese Todesstrafen durch
            andere Strafen zu ersetzen war zunächst ausdrücklich untersagt: »Ihr sollt kein Sühnegeld
            annehmen statt der Seele des Mörders; wer des Todes schuldig ist, soll getötet werden« (Bamidbar
            35, 31; vgl. auch Devarim19, 13).
         

         Auf der anderen Seite gab es starke Tendenzen zur praktischen Aufhebung der Todesstrafe
            schon zu Zeiten der Mischna (Makk. 1:10), der mündlichen Tora. So bezeichneten die
            wichtigsten jüdischen Gelehrten im ersten Jahrhundert einen Gerichtshof als mörderisch,
            der einmal im Verlaufe von sieben Jahren ein Todesurteil fällte. Rabbi Eleasar b.
            Asarja erstreckte dieses Werturteil sogar auf einen Gerichtshof, der einmal im Verlauf
            von siebzig Jahren die Todesstrafe zur Anwendung bringt. Rabbi Tarfon und Rabbi Akiba
            gingen noch weiter, indem sie erklärten: »Wenn wir im Synhedrion gesessen hätten,
            wäre niemals ein Mensch hingerichtet worden.« (Mischna, Traktat Makkoth 1:10) Zweifellos
            scheint sich somit schon zur Zeit von Rabbi Akiba ein Bestreben zur Aufhebung der
            Todesstrafe bemerkbar gemacht zu haben. Die praktische Anwendung der Todesstrafe wurde
            aber schon durch die hohen Anforderungen des Prozesses, was Beweise und Zeugenaussagen
            anging, erheblich erschwert, so dass Todesurteile sehr selten waren. Die einzelnen
            Voraussetzungen waren:
         

         
            	

            	
               Stets musste der Beweis durch zwei Zeugen erbracht werden. Diese waren verpflichtet,
                  den Angeklagten einzeln zu ermahnen, mit seinem Tun aufzuhören, da sein Tun ein Todesurteil
                  nach sich ziehen würde.
               

            
 
            	

            	
               Die Zeugen wurden ermahnt, dass sie beim Abgeben eines falschen Zeugnisses selber
                  hingerichtet werden könnten.
               

            
 
            	

            	
               Die Zeugen mussten sowohl gesetzestreue Bürger als auch in den schriftlichen und mündlichen
                  Gesetzen bewandert sein.
               

            
 
            	

            	
               Die Zeugen mussten sich während der Tat gesehen haben, durften keinen Sprachfehler
                  haben und nicht schwerhörig sein, so dass sie die Warnung deutlich aussprechen und die Antwort des Angeklagten
                  deutlich hören und verstehen konnten.
               

            
 
            	

            	
               Die Zeugen durften nicht miteinander verwandt sein.

            
 
            	

            	
               Die Warnungen und die Antworten des Angeklagten an beide Zeugen mussten einzeln und
                  unmittelbar vor Begehung des Verbrechens ausgesprochen werden.
               

            
 
            	

            	
               Der Angeklagte musste unmittelbar vor der Tat erklären, dass er sich über die Konsequenzen
                  seiner Tat bewusst sei.
               

            
 
            	

            	
               Die Zeugenaussagen mussten auf Widersprüche hin untersucht werden. Erkannte man auch
                  nur geringfügige Differenzen, musste der Angeklagte freigesprochen werden.
               

            

         

         Eine Verurteilung konnte also nur dann erfolgen, wenn die Tat mit Vorsatz und nach
            vorangegangener Verwarnung (Hatra'a) begangen worden ist. Das subjektive Wissen um
            die Strafbarkeit der verbrecherischen Handlung und ihrer Straffolgen, das durch die
            Zeugen der Verwarnung bestätigt werden musste, gehörte zum objektiven Tatbestand des
            Verbrechens. In den meisten Fällen fehlte es aber an einer vom Gericht akzeptierten
            Verwarnung und damit an einer wesentlichen Voraussetzung der Verurteilung.
         

         Weiterhin kann nach jüdischem Recht allein auf das Geständnis eines Angeklagten keine
            Verurteilung erfolgen, da es für Geständnisse auch andere Gründe geben könnte (suizidale
            Absichten, Schutz von Familienangehörigen, Krankheit usw.). Stets ist der Beweis durch
            zwei vom Gericht akzeptierte Augenzeugen notwendig. Bei der Abstimmung der 23 Richter
            musste eine Mehrheit von wenigstens zwei Stimmen vorliegen.
         

         Andererseits durfte ein Todesurteil auch nicht einstimmig gefällt werden, d. ‌h.,
            es musste sich mindestens ein Richter zugunsten des Angeklagten aussprechen, da es nicht sein könne, dass niemand etwas
            zur Verteidigung des Angeklagten zu sagen hätte. In einem solchen Fall musste angenommen
            werden, dass ein Vorurteil gegen den Angeklagten vorgelegen habe.
         

         Der große jüdische Gelehrte des 12. Jahrhunderts n. ‌Z., Rabbi Moshe ben Maimon (Maimonides),
            stellte fest: »Es ist besser und zufriedenstellender 1000 schuldige Menschen frei
            zu sprechen, als einen Unschuldigen zum Tode zu verurteilen« (Sefer ha Mitzvot, Negative
            Commandments). Er argumentierte weiter, dass bei einem Schuldspruch ohne absolute
            Gewissheit von der Schuld einer Person die Gefahr bestünde, dass Menschen in letzter
            Konsequenz auch auf Grund der schlechten Laune eines Richters hingerichtet werden
            könnten und damit das Vertrauen in die Justiz verloren ginge.
         

         Konnte ein Straftäter aus formalen Gründen nicht verurteilt werden, weil z. ‌B. die
            Zeugenaussagen nicht den beschriebenen Kriterien entsprachen, dann sah die jüdische
            Rechtsprechung vor, dass der Täter vor dem göttlichen Gericht als verurteilt zu betrachten
            sei. Erhielt jemand dreimal die ›Todesstrafe durch den Himmel‹ (mita bijade schamajim),
            so wurde er zu einer verschärften Gefängnisstrafe verurteilt.
         

         Eine weitere Strafkategorie in diesem Kontext war die Karet-Strafe (Ausrottung), eine
            nicht vom irdischen Gericht auszusprechende, sondern nach jüdischer Auffassung von
            Gott selbst zu vollziehende Todesstrafe. Mit der Androhung dieser Strafe, welche nicht
            durch das menschliche Gericht exekutiert wird, soll die Strafwürdigkeit des Verbrechens
            charakterisiert werden. Die Karet-Strafe besteht in Kinderlosigkeit oder in frühem
            Tod der Nachkommenschaft sowie einer möglichen Verkürzung der durch die Vorsehung
            ursprünglich bestimmten Lebensdauer (Ableben vor dem 60. Lebensjahre). Im Judentum muss man also geduldig sein. Gerechtigkeit kann sich
            nicht immer schnell durchsetzen. Hier vertraut man auf göttlichen Beistand.
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